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1  Wissenschaftliches Personal 
Die Medizinische Universität Wien ist mit über 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und rund             

7.500 Studierenden eine der größten medizinischen Universitätseinrichtungen im EU-Raum. Die 

Medizinische Universität Wien hat als zentrale Aufgabe das gemeinsame Betreiben von 

Forschung, Lehre und PatientInnenversorgung, das im Klinischen Bereich im Zusammenwirken 

mit dem Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien erfolgt.  

Es wird darauf hingewiesen, dass Bewerber/innen keinen Anspruch auf Abgeltung von Reisekosten in 

Zusammenhang mit dem Bewerbungsgespräch haben. 

Die Aufnahme erfolgt im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses laut Angestelltengesetz. Die näheren 

Regelungen ergeben sich aus dem Universitätsgesetz und dem Kollektivvertrag der Universitäten. 

1.1  Facharztausbildung im Sonderfach „Allgemeine Hals-, Nasen- und 
Ohrenkrankheiten“ 

An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und 

Ohrenkrankheiten mit der Kennzahl: 8081/18, voraussichtlich ab 22. Mai 2018 eine Stelle mit einem 

Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in Facharztausbildung 

im Sonderfach „Allgemeine Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten“ zu besetzen.  

Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungs-            

ordnung 2015 (ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 

Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 4.042,16 brutto                      

(14x jährlich) und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die 

Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des 

Arbeitsplatzes verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  

Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 

wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Allgemeine Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten an.  

Das Arbeitsverhältnis als Ersatzkraft ist befristet für die Dauer der Abwesenheit einer Mitarbeiterin / 

eines Mitarbeiters voraussichtlich bis 18. Mai 2020. 

Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 

Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 

müssen gewährleistet sein.  

Gewünschte Zusatzqualifikationen: Fachrelevante und/oder wissenschaftliche Vorleistungen zum 

sofortigen Einsatz in den Routinebetrieb einer Universitätsklinik. 

Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-

funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 

ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 

Kennzahl: 8081/18 
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1.2  Assistentin / Assistent (postdoc) 

An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Innere Medizin I / Institut für 

Krebsforschung mit der Kennzahl: 7711/18, voraussichtlich ab 24. Mai 2018 eine Stelle mit einem 

Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Assistentin / einem Assistenten (postdoc) 

zu besetzen.  

Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 3.711,10 brutto                      

(14x jährlich) und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die 

Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des 

Arbeitsplatzes verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  

Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 

wissenschaftlicher Forschung und Lehre an.  

Das Arbeitsverhältnis endet nach Ablauf von 5 Jahren. 

Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Studium der Biophysik oder vergleichbares Studium mit 

facheinschlägigem Doktorat, Qualifikation in Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen 

Anstellungserfordernisse bei Nicht-EU-Bürgern müssen gewährleistet sein.  

Gewünschte Zusatzqualifikationen: Expertise in flow cytometry and cell sorting, experience in high 

content screening, strong background in embryonic stem cell biology and animal models, knowledge 

in molecular biology with a special focus on CRISPR/Cas9-based genome editing. Able to design and 

perform research independently as well as an excellent team player. 

Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-

funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 

ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 

Kennzahl: 7711/18 

1.3  Facharztausbildung im Sonderfach „Innere Medizin“ 

An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Innere Medizin I / Klinische 

Abteilung für Onkologie mit der Kennzahl: 8458/18, voraussichtlich ab 1. Juni 2018 eine Stelle mit 

einem Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in 

Facharztausbildung im Sonderfach „Innere Medizin“ zu besetzen.  

Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungs-            

ordnung 2015 (ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 

Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 4.042,16 brutto                      

(14x jährlich) und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die 

Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des 

Arbeitsplatzes verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  

Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 

wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Innere Medizin an.  

Das Arbeitsverhältnis als Ersatzkraft ist befristet für die Dauer der Abwesenheit einer Mitarbeiterin / 

eines Mitarbeiters voraussichtlich bis 30. November 2018. 
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Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 

Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 

müssen gewährleistet sein.  

Gewünschte Zusatzqualifikationen: Wissenschaftliche und klinische Erfahrung auf dem Gebiet der 

Onkologie, Erfahrung in der Arbeit in einem wissenschaftlichen Labor mit onkologischem Schwerpunkt 

und entsprechend belegter Expertise durch Publikationen. Daraus resultierend ist, dass die Bewerberin 

/ der Bewerber sofort in den klinischen und wissenschaftlich-experimentellen Betrieb der Klinischen 

Abteilung für Onkologie eingebunden werden kann. 

Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-

funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 

ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 

Kennzahl: 8458/18 

1.4  Fachärztin / Facharzt für „Innere Medizin“ 

An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Innere Medizin II / Klinische 

Abteilung für Angiologie mit der Kennzahl: 8292/18, voraussichtlich ab 2. Juli 2018 eine Stelle mit 

einem Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Fachärztin / einem Facharzt zu 

besetzen.  

Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 5.141,95 brutto                          

(14x jährlich) und kann sich eventuell durch sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 

verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  

Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 

wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Innere Medizin an.  

Das Arbeitsverhältnis endet nach Ablauf von 6 Jahren. 

Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium mit facheinschlägigem Doktorat. 

Befugnis zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als Fachärztin / Facharzt für Innere 

Medizin, Qualifikation in Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei 

Nicht EU-BürgerInnen müssen gewährleistet sein.  

Gewünschte Zusatzqualifikationen: Ausgewiesene wissenschaftliche Tätigkeit für das in Frage 

kommende Fach. Einschlägige Vorerfahrung in fachspezifischer Lehre.  

Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-

funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 

ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 

Kennzahl: 8292/18 

1.5  Facharztausbildung im Sonderfach „Innere Medizin“ 

An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Innere Medizin II / Klinische 

Abteilung für Angiologie mit der Kennzahl: 8290/18 voraussichtlich ab 2. Juli 2018 eine Stelle mit 

einem Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in 

Facharztausbildung im Sonderfach „Innere Medizin“ zu besetzen.  
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Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungs-            

ordnung 2015 (ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 

Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 4.042,15 brutto                      

(14x jährlich) und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die 

Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des 

Arbeitsplatzes verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  

Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 

wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Innere Medizin an.  

Das Arbeitsverhältnis als Ersatzkraft ist befristet für die Dauer der Abwesenheit einer Mitarbeiterin / 

eines Mitarbeiters voraussichtlich bis 31. März 2020. 

Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 

Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 

müssen gewährleistet sein.  

Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-

funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 

ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 

Kennzahl: 8290/18 

1.6  Facharztausbildung im Sonderfach „Innere Medizin“ 

An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Innere Medizin II / Klinische 

Abteilung für Angiologie mit der Kennzahl: 8291/18 voraussichtlich ab 16. August 2018 eine Stelle 

mit einem Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in 

Facharztausbildung im Sonderfach „Innere Medizin“ zu besetzen.  

Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungs-            

ordnung 2015 (ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 

Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 4.042,15 brutto                      

(14x jährlich) und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die 

Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des 

Arbeitsplatzes verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  

Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 

wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Innere Medizin an.  

Das Arbeitsverhältnis als Ersatzkraft ist befristet für die Dauer der Abwesenheit einer Mitarbeiterin / 

eines Mitarbeiters voraussichtlich bis 15. Jänner 2019. 

Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 

Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 

müssen gewährleistet sein.  

Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-

funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 

ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 

Kennzahl: 8291/18 
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1.7  Facharztausbildung im Sonderfach „Innere Medizin“ 

An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Innere Medizin II / Klinische 

Abteilung für Angiologie mit der Kennzahl: 8293/18 voraussichtlich ab 2. Juli 2018 eine Stelle mit 

einem Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in 

Facharztausbildung im Sonderfach „Innere Medizin“ zu besetzen.  

Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungs-            

ordnung 2015 (ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 

Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 4.042,15 brutto                      

(14x jährlich) und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die 

Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des 

Arbeitsplatzes verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  

Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 

wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Innere Medizin an.  

Das Arbeitsverhältnis als Ersatzkraft ist befristet für die Dauer der Abwesenheit einer Mitarbeiterin / 

eines Mitarbeiters voraussichtlich bis 28. Februar 2019. 

Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 

Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 

müssen gewährleistet sein.  

Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-

funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 

ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 

Kennzahl: 8293/18 

1.8  Facharztausbildung im Sonderfach „Innere Medizin“ 

An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Innere Medizin III / Klinische 

Abteilung für Nephrologie und Dialyse mit der Kennzahl: 8068/18, voraussichtlich ab 22. Mai 2018 

eine Stelle mit einem Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in 

Facharztausbildung im Sonderfach „Innere Medizin“ zu besetzen.  

Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungs-            

ordnung 2015 (ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 

Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 4.042,16 brutto                      

(14x jährlich) und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die 

Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des 

Arbeitsplatzes verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  

Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 

wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Innere Medizin an.  

Das Arbeitsverhältnis als Ersatzkraft ist befristet für die Dauer der Abwesenheit einer Mitarbeiterin / 

eines Mitarbeiters voraussichtlich bis 31. Juli 2018. 

Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 

Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 

müssen gewährleistet sein.  
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Gewünschte Zusatzqualifikationen: Klinische Erfahrungen auf dem Gebiet der Inneren Medizin sowie 

Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Nephrologie und Dialyse, Transplantationsmedizin, 

Journaldienstfähigkeit – auch auf der Akutdialyse. Bereitschaft und Interesse zur Mitwirkung an der 

Lehre, Forschungsinteresse, Teamfähigkeit. Wissenschaftliche Publikationen im Bereich Nephrologie 

von Vorteil.  

Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-

funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 

ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 

Kennzahl: 8068/18 

1.9  Facharztausbildung im Sonderfach „Innere Medizin“ 

An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Innere Medizin III / Klinische 

Abteilung für Rheumatologie mit der Kennzahl: 8168/18, voraussichtlich ab 23. Mai 2018 eine Stelle 

mit einem Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in 

Facharztausbildung im Sonderfach „Innere Medizin“ zu besetzen.  

Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungs-            

ordnung 2015 (ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 

Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 4.042,16 brutto                      

(14x jährlich) und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die 

Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des 

Arbeitsplatzes verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  

Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 

wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Innere Medizin an.  

Das Arbeitsverhältnis endet mit Abschluss der Ausbildung zur Fachärztin / zum Facharzt                    

(§§ 8, 26 Ärztegesetz 1998), spätestens jedoch nach Ablauf von 7 Jahren. 

Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 

Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 

müssen gewährleistet sein.  

Gewünschte Zusatzqualifikationen: Die Bewerberin / Der Bewerber sollte über wissenschaftliche 

Kenntnisse auf dem Gebiet der Rheumatologie sowie eventuell auch über statistische Vorkenntnisse 

verfügen und in den Klinikbetrieb unmittelbar einsetzbar sein. 

Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-

funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 

ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 

Kennzahl: 8168/18 
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1.10  Facharztausbildung im Sonderfach „Kinder- und Jugendheilkunde“ 

An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde 

/ Klinische Abteilung für Pädiatrische Nephrologie und Gastroenterologie mit der                   

Kennzahl: 8426/18, voraussichtlich ab 1. Juni 2018 eine Stelle mit einem Beschäftigungsausmaß von 

40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in Facharztausbildung im Sonderfach „Kinder- 

und Jugendheilkunde“ zu besetzen.  

Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungs-            

ordnung 2015 (ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 

Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 4.042,16 brutto                      

(14x jährlich) und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die 

Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des 

Arbeitsplatzes verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  

Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 

wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Kinder- und Jugendheilkunde an.  

Das Arbeitsverhältnis endet mit Abschluss der Ausbildung zur Fachärztin / zum Facharzt                    

(§§ 8, 26 Ärztegesetz 1998), spätestens jedoch nach Ablauf von 7 Jahren. 

Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 

Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 

müssen gewährleistet sein.  

Gewünschte Zusatzqualifikationen: Vorkenntnisse und Interesse auf dem Gebiet der pädiatrischen 

Nephrologie. 

Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-

funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 

ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 

Kennzahl: 8426/18 
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2  Allgemeine Universitätsbedienstete 

2.1  Biomedizinische Analytikerin / Biomedizinischer Analytiker 

An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Innere Medizin III / Klinische 

Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechsel mit der Kennzahl: 8757/18 eine Ersatzkraftstelle 

einer / eines vollbeschäftigten Biomedizinischen Analytikerin / Biomedizinischen Analytikers 

(gemäß Kollektivvertrag – Verwendungsgruppe IIIb) voraussichtlich mit 23. Mai 2018 (befristet bis        

14. Juni 2020) zu besetzen. 

Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 2.625,52 brutto                      

(14x jährlich) und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die 

Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des 

Arbeitsplatzes verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  

Aufgabengebiet: Mitarbeit im Labor der Klinischen Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechsel. 

Anstellungserfordernisse: Diplom für eine/n Biomedizinische/n Analytiker/in oder Studienabschluss 

des Bachelor Studiums für Biomedizinische Analytik.  

Gewünschte Qualifikationen: Molekulargenetische Untersuchungen (DNA/RNA Isolierung aus Blut 

bzw. unterschiedlichen Geweben, PCR, Sequenzierung). Zellkultur. Proteinbiochemische Analysen 

(Western Blut, ELISAS). Etablierung und Durchführung verschiedenster Methoden sowie Mitarbeit im 

Rahmen von wissenschaftlichen Projekten bzw. Studien. Lipidanalysen (Sequenzielle Ultra-

zentrifugation). Bestimmung von Glukose und HbA1c aus Vollblut. Mitarbeit am Qualitätsmanagement. 

Kennzahl: 8757/18 

2.2  IT-System-/Applikationstechnikerin / IT-System-
/Applikationstechniker 

An der Medizinischen Universität Wien ist am IT-Systems & Communications mit der                               

Kennzahl: 8295/18 eine Stelle einer / eines vollbeschäftigten IT-System-/Applikationstechnikerin / 

IT-System-/Applikationstechnikers (gemäß Kollektivvertrag – Verwendungsgruppe IIIa) 

voraussichtlich mit 28. Mai 2018 zu besetzen. 

Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 2.001,60 brutto                      

(14x jährlich) und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die 

Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des 

Arbeitsplatzes verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  

Aufgabengebiet: Die Tätigkeit umfasst die Wartung und Betreuung von Hardware (kompletter Lifecycle 

von hauptsächlich PC, Laptop; Drucker) und Software (hauptsächlich Windows 7/10, Office 

2010/2013/2016), (Fern-)Installationen von verschiedener Software, Second Level Support von 

Windows-PCs sowie die entsprechende Dokumentation der gesamten Tätigkeiten. 

Anstellungserfordernisse: Fundierte IT-Ausbildung (HTL oder/und einschlägige Berufserfahrung) 

Gewünschte Qualifikationen: Sehr gute Kenntnisse von Windows 7 und Windows 10 sowie Office 

2010, 2013 und 2016 (auf Admin-Ebene), Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten, sicheres und 

freundliches Auftreten, hohe Kundenorientierung, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit. 
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Bei gleicher Qualifikation wird die Einstellung von Bewerbern/innen mit Erwerbsminderung gefördert.  

Kennzahl: 8295/18 

2.3  Netzwerktechnikerin / Netzwerktechniker 

An der Medizinischen Universität Wien ist am IT Systems & Communications mit der                  

Kennzahl: 8418/18 eine Stelle einer / eines vollbeschäftigten Netzwerktechnikerin / 

Netzwerktechnikers (gemäß Kollektivvertrag – Verwendungsgruppe IIIb) voraussichtlich mit                            

1. Juni 2018 (befristet bis 31. Dezember 2018 mit Option auf Verlängerung) zu besetzen. 

Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 2.306,70 brutto                      

(14x jährlich) und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die 

Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des 

Arbeitsplatzes verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  

Aufgabengebiet: Designen, Implementieren und Betrieb der gesamten Security- und 

Kommunikationsinfrastruktur. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Position ist das teamorientierte, 

flexible und eigenverantwortliche Erarbeiten und Umsetzen von Projekten, mit Kunden und 

Teamkollegen in einem Cisco Umfeld und das Analysieren, Optimieren und Troubleshooting des 

Security- und Kommunikationsnetzwerkes. 

Anstellungserfordernisse: Abgeschlossene technische Ausbildung (HTL, FH, gleichwertige 

Ausbildung/Erfahrung). 

Gewünschte Qualifikationen: Erfahrung in den Bereichen Security, Netzwerktechnik, 

Nachrichtentechnik oder Informatik. Erfahrung in der Planung, Umsetzung und im Managen von 

Projekten und die Bereitschaft zur selbständigen Weiterbildung, logisches und strukturiertes 

Denkvermögen sowie eine selbständige und genaue Arbeitsweise. 

Bei gleicher Qualifikation wird die Einstellung von Bewerbern/innen mit Erwerbsminderung gefördert.  

Kennzahl: 8418/18 
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3  Drittmittelbedienstete 

3.1  Kanzleibedienstete / Kanzleibediensteter 

An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Radiologie und 

Nuklearmedizin mit der Kennzahl: 7158/18, eine Ersatzkraftstelle einer / eines vollbeschäftigten 

Kanzleibediensteten (gemäß Kollektivvertrag – Verwendungsgruppe IIa) voraussichtlich mit 1. Juni 

2018 (befristet bis 30. September 2019) zu besetzen. 

Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 1.757,50 brutto (14x 

jährlich) und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 

tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 

verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  

Aufgabengebiet: Nichtwissenschaftliche Korrespondenz, Anlaufstelle für die Gesamtklinik, Verwaltung 

Personalordner, Dienstplan-Betreuung (Urlaubsverwaltung, Krankmeldungen), Stellenbetreuung 

(Ausschreibungen, Nachbesetzungen), Erstellung von Rotationslisten und Dienstplänen, Verwaltung 

diverser E-Mail-Konten, Organisation interner und externer Besprechungen. 

Anstellungserfordernisse: Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung. 

Gewünschte Qualifikationen: Gute EDV-Kenntnisse, gute Englisch-Kenntnisse, Teamfähigkeit, 

Belastbarkeit und Flexibilität wird erwartet, Kommunikationsfähigkeit, organisatorische und soziale 

Kompetenz. 

Bei gleicher Qualifikation wird die Einstellung von Bewerbern/innen mit Erwerbsminderung gefördert.  

Kennzahl: 7158/18 

 

Hinweis: Die Bewerbungsfrist beträgt 21 Tage ab Erscheinungsdatum. 

Bewerbungen: Bewerbungsformulare sind an die Medizinische Universität Wien, Abteilung 

Personal und Personalentwicklung, 1090 Wien, Spitalgasse 23, zu richten 

bzw. elektronisch an personalabteilung@meduniwien.ac.at. 

 Formulare sind in der Abteilung Personal und Personalentwicklung 

erhältlich bzw. stehen auf der Website www.meduniwien.ac.at zum 

Download zur Verfügung. 

Bitte Kennzahl unbedingt anführen! 

Sollten Sie Fragen zu den Ausschreibungen haben, so kontaktieren Sie bitte eine/n unserer 

Mitarbeiter/innen. 

Redaktionsschluss in der Abteilung Personal und Personalentwicklung 

für das nächste Personalmitteilungsblatt ist 

Montag, 30. April 2018, 15:00 Uhr 

 

mailto:personalabteilung@meduniwien.ac.at
http://www.meduniwien.ac.at/
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